
Frauen in den Vorständen von Unternehmen 
wirken sich positiv auf den jeweiligen Firmen-
wert aus. Eine Untersuchung des ZEW Mann-
heim und der New Economic School in Moskau 
zeigt: Steigt die Frauenquote um zehn Prozent-
punkte, nimmt der Firmenwert – gemessen an 
einer betriebswirtschaftlichen Kennzahl (Tobin`s 
Q) – um 2,1 Einheiten zu. Die Wissenschaftler 
registrierten außerdem eine höhere Buy-and-
Hold-Rendite von durchschnittlich 1,6 bis 3,8 
Prozent im jährlich ermittelten Äquivalenzwert 
für europäische Unternehmen, die einen höhe-
ren Frauenanteil in ihren Vorständen haben. Die 
Forscher sehen als ausschlaggebend für diese 
Effekte, dass eine Frauenquote in der Unterneh-
mensführung vor allem den Abbau ineffizienter 
Unternehmensprozesse zur Folge hat.
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Mobbing als Chefsache
Mobbing gibt es in verschiedensten Formen. Besonders verheerend: ein involvierter  
Vorgesetzter. Dessen Unterstützung fällt damit weg. 

 Mehr.
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https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp21023.pdf


Für ein gutes Teamklima und wie man es  
als Chef nicht zum Mobbing kommen  
lässt, gibt es das Online-Programm der  
AOK „Gesund führen“ – mit neuem Modul 
„Führen auf Distanz“.

 Zum Programm.

auftreten.“ Mobbing führt daher meist zu langen oder wie-
derkehrenden Ausfällen bis hin zur Kündigung der Arbeits-
stelle.

Wenn Mobbing vom eigenen Chef ausgeht, bekommt ein 
Arbeitnehmer häufig zu Unrecht die Schuld an Fehlern, 
wird vor Kollegen bloßgestellt oder beleidigt und für auf-
tretende Konflikte verantwortlich gemacht. „Die Sorge 
selbst zum Opfer zu werden, kann Kollegen abhalten, ein-
zugreifen und verschlechtert auch das Verhältnis unterein-
ander“, erläutert Lück. „Wie bei einer selbsterfüllenden 
Prophezeiung fängt die Qualität der Arbeit an zu leiden. 
Abmahnung oder Kündigung drohen.“ 

Nach Angaben des Deutschen Gewerkschafts-
bundes kann es sein, dass Vorgesetzte selbst 
mobben oder durch ihren Führungsstil eine 
Unternehmenskultur schaffen, in der Mob-
bing gedeihen kann. Nicht selten geht es 
darum, mit vielen kleinen Nadelstichen ei-
nen womöglich unbequemen oder teuren 

Mitarbeiter zu vergraulen.

Ein frühes offenes Gespräch 
könne der erste Schritt sein, 
um Mobbing abzuwenden, 
sagt Lück. Manchmal ist das 
kritische Verhalten nicht be-
wusst ausgrenzend und kann 
so frühzeitig beendet werden. 
Wenn das nicht erfolgreich ist, 

seien der Betriebs- oder Personalrat, die Frau-
enbeauftragte oder Gewerkschaften geeigne-
te Anlaufstellen. Den Unternehmen empfiehlt 
sie den Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
zum Thema Mobbing. In der werde geregelt, 
was zur Verhinderung von Mobbing getan 
wird und wie im Verdachtsfall vorzugehen ist. 

Zudem helfen regelmäßige anonyme Mitarbei-
terbefragungen zu Fragen des Betriebsklimas 
und der Konfliktsituation dabei, die Situation 
zu erfassen und frühzeitig Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. Betriebsräte könnten den Arbeit-
geber gezielt auf Mobbingfälle hinweisen, die 
Unterbindung einfordern und Betroffene vor 
Gericht unterstützen.

Mobbing kann zu vielfältigen gesundheitlichen Be-
schwerden führen – bis hin zu Depression und Selbst-
mordgedanken. Am schlimmsten ist es, wenn Diskri-
minierung, Ausgrenzung und Verächtlichmachung 
direkt vom Vorgesetzten ausgehen. Experten spre-
chen dann von „Bossing“.

Von Mobbing spricht man, wenn jemand über einen länge-
ren Zeitraum systematisch ausgegrenzt, ungerecht behan-
delt und heruntergemacht werde, erläutert Patricia Lück, 
Psychologin beim AOK-Bundesverband. „Mobbing ent-
steht häufig in Unternehmen, in denen hohes Konkurrenz-
denken, fehlende Kommunikation über gemeinsame Ziele 
und Teamarbeit, aber auch mangelnder Umgang mit 
Fehlern bestehen. Hier kann es schneller zu Rivalitä-
ten und Ausgrenzung kommen.“ 

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch 
Mobbing verschärfen sich über die Zeit und stel-
len einen Teufelskreis dar. „Zunächst beginnt es 
mit der Erschütterung des Selbstwertgefühls, die 
Qualität der Arbeit leidet, ein Gefühl der 
Isoliertheit folgt“, so Lück. Diese Er-
schütterungen führten meist auch zu 
einer Verschlechterung des Verhältnisses 
zu nichtbeteiligten Kollegen. „Langfris-
tig können aufgrund der andauernden 
Stressbelastung auch psychische und 
körperliche Probleme wie Depression, 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen und 
andere psychosomatische Störungen 

Wenn der Arbeitsplatz zur Hölle wird WEBTIPP

 Infos. 
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https://www.aok-gesundfuehren.de/uebersicht
https://www.dgb.de/mobbing-am-arbeitsplatz-was-tun-bei-mobbing-durch-chef-oder-kollegen


Rückgang bei Minijobs
Beschäftigte in sogenannten Minijobs haben besonders 
unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten. 
Allein zwischen Ende Juni 2019 und Ende Juni 2020 seien 
bundesweit rund 516.000 Minijobs weggefallen, berichte-
te das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung. In knapp 386.000 Fällen waren Be-
schäftigte betroffen, die über den Minijob hinaus kein wei-
teres Beschäftigungsverhältnis hatten. 

„Die Corona-Krise unterstreicht noch einmal, wie prekär 
viele Minijobs sind“, sagte WSI-Experte Dr. Eric Seils. Weil 
für geringfügig entlohnte Jobs nicht in die Arbeitslosen-
versicherung eingezahlt wird, konnten sie während der 
Pandemie nicht über Kurzarbeit abgesichert werden. Die 
Auswirkungen seien dadurch verschärft worden, dass 
450-Euro-Minijobs in Branchen wie Gastronomie und Han-
del verbreitet sind.

 Infos.

Arbeiten im Rentenalter
Immer mehr Menschen arbeiten auch im Rentenalter weiter. 
Insgesamt acht Prozent der Menschen ab 65 Jahren seien 
2019 erwerbstätig gewesen, teilte das Statistische Bundes-
amt mit. 2009 habe der Anteil noch bei vier Prozent gelegen. 
Die Entwicklung sei neben dem zunehmenden Rentenein-
trittsalter auf die höheren Bildungsabschlüsse zurückzufüh-
ren. Rund jeder vierte Hochqualifizierte (26 Prozent) in der 
Altersgruppe von 65 bis 69 Jahren war 2019 noch erwerbs-
tätig. Bei den Geringqualifizierten waren es 13 Prozent.

Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Erwerbstätigen im Alter 
65plus bestritten aus ihren beruflichen Tätigkeiten vorwie-
gend ihren Lebensunterhalt. Für knapp zwei Drittel stellte die 
Tätigkeit eher einen Zuverdienst dar. Besonders Selbstständi-
ge und mithelfende Familienangehörige üben ihren Beruf 
häufig im Rentenalter aus. 

 Infos.

Zahlt ein Unternehmen freiwillig einen Co-
rona-Bonus, darf es ihn nicht zurückfordern. 
Das gilt auch, wenn ein Mitarbeiter kündigt 
und für diese Situation eine Rückzahlungs-
klausel vereinbart wurde. Das entschied das 
Arbeitsgericht Oldenburg (ArbG). Ein Erzieher 
erhielt von seiner Kindertagesstätte im Novem-
ber 2020 einen Corona-Bonus von 550 Euro. 
In einer schriftlichen Erklärung zu dieser Son-
derzahlung hieß es, dass eine Rückzahlungs-
klausel aus dem Arbeitsvertrag Anwendung 
finde. Sie besagt, dass ein Arbeitnehmer, der 
zwölf Monate nach Erhalt einer freiwilligen 
Sonderzahlung von sich aus kündigt, die Zu-
lage zurückzahlen muss. Der Erzieher plante 
einen Arbeitsplatzwechsel im Januar 2021 und 
kündigte. Daraufhin zog die Arbeitgeberin bei 
seinen letzten zwei Gehältern insgesamt 550 
Euro ab. Dieser Argumentation folgte das ArbG 
nicht. Eine Bindung über zwölf Monate, wie 
sie die Rückzahlungsklausel vorsieht, sei laut 
Bundesarbeitsgericht (BAG) unzulässig. Hinzu 
komme, dass der Corona-Bonus besondere Be-
lastungen während der Pandemie ausgleichen 
solle. Werde eine bereits 
erbrachte Arbeitsleitung 
so honoriert, sei eine 
Rückzahlungsklausel 
auch aus dieser Sicht 
unzulässig. 
6 Ca 141/21

CORONA-BONUS

NEWS 3

https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-33745.htm
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/06/PD21_N041_12.html


In einer Serie stellt AOK Original die Zweige der Sozi-
alversicherung vor. Heute: die gesetzliche Unfallver-
sicherung. 

Der Zweck der Unfallversicherung ist es, Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren zu verhüten. Tritt ein solcher Versicherungsfall den-
noch ein, ist es Aufgabe der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, die Leistungsfähigkeit der Betroffenen „mit allen 
geeigneten Mitteln“ möglichst wiederherzustellen. 

Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Pflichtversiche-
rung. Anders als die anderen Versicherungszweige finan-
ziert sie sich nur durch Beiträge der Arbeitgeber. Sie melden 
ihren Betrieb bei einer Berufsgenossenschaft oder einem 
anderen zuständigen Unfallversicherungsträger. Jeder, der 
in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder Dienstverhältnis steht, 
ist versichert. Der Versicherungsschutz besteht ohne Rück-
sicht auf Alter, Geschlecht, Familienstand oder Nationalität. 
Versichert sind unter anderem auch Zeugen vor Gericht, 
Blutspender, Notfallhelfer, pflegende Angehörige sowie 
Kitakinder und Schüler. 

Die Unfallversicherung springt bei Arbeits- und Wegeunfäl-
len oder Berufskrankheiten ein. Sie sorgt für eine umfang-
reiche Gesundheitsversorgung und gegebenenfalls für eine 
Umschulung. Wegeunfälle sind Unfälle, die sich auf dem 
direkten Weg zur Arbeit oder zurück und bei Kindern und 
Jugendlichen auf dem Schulweg ereignen. Versichert sind 
auch Umwege, die etwa nötig werden, um Kinder während 
der Arbeit unterzubringen oder bei Fahrgemeinschaften. 
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Die gesetzliche Unfallversicherung

 Infos zu Arbeits- und Gesundheits-
schutz und Unfallverhütung. 

 Erklärfilm zu Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften.

APPS & LINKS

Berufskrankheiten sind Krankheiten, die aus ei-
ner beruflichen Tätigkeit entstehen. Volkskrank-
heiten wie Muskel-Skelett- oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen können in der Regel keine 
Berufskrankheiten sein. Ärzte und Kranken-
kassen müssen den Verdacht auf eine Berufs-
krankheit an den UV-Träger oder die zuständige 
 Landesbehörde melden. Wenn Firmen eine Be-
rufskrankheit bei Beschäftigten vermuten, sind 
auch sie zur Meldung verpflichtet.

Darüber hinaus muss die Unfallversicherung eine 
verletzte Person sowie ihre Angehörigen oder 
Hinterbliebenen entschädigen. Dazu gehören 
die medizinische und berufliche Reha und die 
Auszahlung von Übergangsgeldern und Renten.

 Infos.
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